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(54) Kindersichere Kartonverpackung

(57) Eine kindersichere Verpackung besteht aus einer quaderförmigen Faltschachtel aus Karton und wenigstens
einer darin angeordneten, streifenförmigen Blisterverpackung (B), die an einer der kurzen Schmalseiten der Faltschachtel
aus dieser herausziehbar ist. Die Faltschachtel ist kindersicher wiederverschließbar ausgebildet, und die Faltschachtel
und die Blisterverpackung (B) weisen zusammenwirkende Mittel (116, 125) auf, die so eingerichtet sind, dass ein voll-
ständiges Entnehmen der Blisterverpackung (B) aus der Faltschachtel verhindert ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Verpackung aus einer quaderförmigen Faltschachtel aus Karton und we-
nigstens einer darin angeordneten, streifenförmigen Blisterverpackung, die an einer der kurzen Schmalseiten der Falt-
schachtel aus dieser herausziehbar ist.
[0002] Verpackungen dieser Art sind ganz allgemein als Medikamentenverpackungen bekannt. Die Blisterverpackung
(nachfolgend kurz "der Blister" genannt) besteht aus einem Streifen aus steifem Kunststoffmaterial, in dem tiefgezogene
Näpfchen ausgebildet sind, die der Aufnahme von Pillen, Tablette, Kapseln, Zäpfchen od. dgl. dienen und nach dem
Befüllen von einer auf den Kunststoffstreifen aufgesiegelten Deckfolie begrenzter Dehnbarkeit, im allgemeinen aus
Metall, insbesondere Aluminium, verschlossen sind. Zum Entnehmen des Medikaments aus dem Näpfchen wird das
Medikament von der Rückseite des Streifens her gegen die Deckfolie gedrückt, die dabei aufplatzt. Es versteht sich,
dass die Steifigkeit des Kunststoffmaterials im Bereich der Näpfchen soweit vermindert ist, in der Regel schon durch
das Tiefziehen, dass eine Verformung der Näpfchen durch manuellen Druck möglich ist.
[0003] Blister dieser Art sind nicht so ausreichend manipulationssicher, dass es Kleinkindem unmöglich wäre, im
unbeaufsichtigten Spiel Zugang zu dem im Blister enthaltenen Medikament zu erlangen. Der Gesetzgeber schreibt in
Kürze vor, dass ein Primärpackmittel, und um ein solches handelt es sich bei einem aus einer Faltschachtel vollständig
entnehmbaren Blister, kindersicher ist. Einen Blister kindersicher zu machen, verlangt eine relativ aufwendige Konstruk-
tion. Ein Beispiel hierfür ist in EP 1 270 440 B1 beschrieben. Weiterer Stand der Technik zu kindersicheren Blistern
findet sich in US 4,125,190 A, EP 1 057 744 A2, EP 1 002 744 A1 und US 6,047,829 A, nur um einige zu nennen. Die
meisten dieser vorbekannten Blisterverpackungen sind jedoch nur bis zum erstmaligen Öffnen kindersicher. Ist die
Packung einmal angebrochen und liegt unbeaufsichtigt herum, kann sie für ein Kleinkind durchaus eine Gefahr darstellen.
[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Verpackung der eingangs genannten Art anzugeben, die nach
dem erstmaligen Öffnen im gesetzlichen Sinne kindersicher wiederverschließbar ist.
[0005] Diese Aufgabe wird bei einer Verpackung der eingangs genannten Art dadurch gelöst, dass die Faltschachtel
kindersicher wiederverschließbar ausgebildet ist und dass die Faltschachtel und die Blisterverpackung zusammenwir-
kende Mittel aufweisen, die so eingerichtet sind, dass ein vollständiges Entnehmen der Blisterverpackung aus der
Faltschachtel verhindert ist.
[0006] Aufgrund der Tatsache, dass gemäß der vorliegenden Erfindung die Faltschachtel und der Blister untrennbar
miteinander verbunden sind, gehört die Faltschachtel zum Primärpackmittel und kann daher den Kinderschutz im Sinne
der Vorschriften übemehmen, während der Blister selbst ungesichert sein kann.
[0007] Die Erfindung geht dabei von der Überlegung aus, dass ein Erwachsener, der eine Verpackung der erfindungs-
gemäßen Art zum Entnehmen einer Tablette einmal geöffnet hat, die Verpackung nicht in geöffnetem Zustand herum-
liegen lässt, denn in diesem Zustand ist die Verpackung nicht aufgeräumt und insgesamt unpraktisch handhabbar.
Vielmehr wird der Erwachsene durch die Art der Verpackung dazu veranlasst, den Blister wieder in die Faltschachtel
hineinzuschieben und die Faltschachtel zu verschließen, womit der Kindersicherung wieder erreicht ist, sofern die Kin-
dersicherung nicht schon durch das bloße Hineinschieben des Blisters in die Faltschachtel von selbst erreicht wird, wie
es bei der bevorzugten Ausführungsformen der Erfindung der Fall ist.
[0008] Bei einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ist an einem Längsrand des Blisters eine Rastnase mit
schräger Flanke ausgebildet und hat die Faltschachtel an einer der langen Schmalseiten eine Hohlwand, deren Innen-
raum gegen den den Blister aufnehmenden Raum durch ein Kartonfeld abgeteilt ist, das etwa in der Mitte eine sich in
Längsrichtung der Faltschachtel erstreckende Knicklinie aufweist und gegen den Innenraum der Hohlwand leicht durch-
gebogen ist. Dieses Kartonfeld hat im Mittenbereich der Längserstreckung der Faltschachtel einen Ausschnitt, in dem
die Rastnase des Blisters verrastet ist. Durch Zusammendrücken der Faltschachtel ist das genannte Kartonfeld so weit
in den Innenraum der Hohlwand hinein verbiegbar, dass die Rastnase des Blisters aus der Verrastung in dem Ausschnitt
freigegeben wird und der Blister aus der Faltschachtel begrenzt herausgezogen werden kann.
[0009] In einer Ausführungsform der Erfindung besteht der Blister aus zwei ungleich langen Streifen, die an zwei im
Abstand zueinander parallel und insgesamt quer zur Längserstreckung der Verpackung laufenden Knicklinien und einem
zwischen diesen verlaufenden Steg integral miteinander verbunden sind, wobei der Steg solche Abmessungen hat,
dass er den freien Querschnitt des Faltschachtelinnenraums ausfüllt. Der kürzere Streifen hat eine solche Länge, dass
im weitestmöglichen aus der Faltschachtel herausgezogenen Zustand des Blisters dieser Streifen frei aufklappbar ist.
Im in die Faltschachtel hineingeschobenen Zustand des Blisters bildet der Steg eine der Schmalseiten der quaderför-
migen Verpackung und schließt somit der Faltschachtel an ihrem einen Ende ab. Damit der kürzere Streifen nicht weiter
in die Faltschachtel hineingeschoben werden kann, als der längere Streifen, ist vorteilhafterweise an dem längeren
Streifen in dem Bereich, wo im geschlossenen Normalzustand der Verpackung das freie Ende des kürzeren Streifens
liegt, eine gegen den kürzeren Streifen vorstehende Sicke ausgebildet, an die das freie Ende des kürzeren Streifens
anstößt. Mit Normalzustand ist hier gemeint, dass der vorgenannte Steg senkrecht zu den Streifen steht und die eine
Schmalseite der Verpackung bildet.
[0010] Zum leichteren Herausziehen des Blisters aus der Faltschachtel ist es bei Verpackungen der zuletzt genannten
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Art vorteilhaft, wenn die Faltschachtel im Bereich, wo der Steg des Blisters die eine der kürzeren Schmalseiten der
Verpackung bildet, an wenigstens einer ihrer Rumpfwände mit Fingerdurchbrüchen versehen ist, durch die man den
Blister ergreifen kann.
[0011] Die Erfindung wird nachfolgend unter Bezugnahme auf in den Zeichnungen dargestellte Ausführungsbeispiele
näher beschrieben. Es zeigt:

Fig. 1 den flachliegenden Kartonzuschnitt einer Verpackung gemäß einer bevorzugten Ausführungsform der Erfin-
dung,

Fig. 2 den zu der Ausführungsform gehörenden Blister,

Fig. 3 einen Längsschnitt durch die von dem Kartonzuschnitt von Fig. 1 und dem Blister von Fig. 2 gebildete Verpak-
kung längs der Linie III - III von Fig. 4, und

Fig. 4 einen Querschnitt durch die Verpackung von Fig. 3 längs der Linie IV - IV von Fig. 3.

[0012] Die Fig. 1 und 2 zeigen die Einzelteile der bevorzugten Ausführungsform der Erfindung. Fig. 1 zeigt davon den
flachliegenden Kartonzuschnitt einer Faltschachtel, und Fig. 2 zeigt den für die Aufnahme in der Faltschachtel bestimmten
Blister B im flachliegenden Zustand.
[0013] Die Faltschachtel besteht aus zwei breiten Rumpffeldern 101, 102 und zwei schmalen Rumpffeldern 103, 104,
wobei sich an das eine schmale Rumpffeld 103 eine Klebelasche 105 anschließt. Endseitig an den schmalen Rumpf-
feldern 103, 104 sind Klebelaschen 106 und 107 angebracht. An den breiten Rumpffeldern 101, 102 sind einenends
eine Deckelklappe 111 bzw. eine Klebelasche 108 und andemends Verstärkungsklappen 115, 116 angebracht. An der
Faltlinie, die die Verstärkungslaschen 115, 116 von den Rumpffeldern 101, 102 abgrenzen, sind Durchbrüche 119
ausgebildet, die nach dem Umfalten der Verstärkungsklappen 115, 116 Fingerausschnitte ausbilden.
[0014] An die Klebelasche 105, die an dem schmalen Rumpffeld 103 angebracht ist, schließt sich ein Hohlwandfeld
130 an, das einen Ausschnitt 112 aufweist. Innerhalb des Hohlwandfeldes 130 verläuft mittig eine Knickline K. An das
Hohlwandfeld 130 schließt sich eine Klebelasche 131 an.
[0015] Dieser Faltschachtelzuschnitt wird wie folgt verarbeitet:
[0016] Die Klebelaschen 107 und die Verstärkungslaschen 115, 116 werden nach innen auf die Rumpffelder umge-
schlagen, an denen sie angebracht sind, und mit diesen verklebt. Das schmale Rumpffeld 103 wird um 90° umgefaltet,
die Klebelasche 105 wird um weitere 90° umgefaltet, das Hohlwandfeld 130 wird um 90° umgefaltet, so dass es nun
parallel zum Rumpffeld 103 verläuft, wobei die Klebelasche 131 in entgegengesetzter Richtung gefaltet wird und auf
die Innenseite des breiten Rumpffeldes 101 geklebt wird. Dann werden die übrigen Rumpffelder 104 und 102 umgefaltet,
und die Innenseite des Rumpffeldes 102 mit der Klebelasche 105 verklebt. Durch Einfalten der Klebelaschen 106 und
108 und Verkleben miteinander und anschließendes Umfalten und Verkleben der Deckelklappe 111 mit der Klebelasche
108 wird die Faltschachtel verschlossen.
[0017] Die so verschlossene Faltschachtel ist an dem schmalen Ende, wo sich die Fingerausschnitte 119 befinden,
zugänglich. An diesem Ende wird nun der Blister B eingeschoben.
[0018] Gemäß Fig. 2 besteht der Blister B aus einem Streifen aus steifen Kunststoffmaterial, der in zwei Abschnitte
121 und 122 unterschiedlicher Länge unterteilt ist, in denen Näpfchen 124 ausgebildet sind. Die beiden Abschnitte 121
und 122 sind durch zwei im Abstand voneinander angeordnete Knicklinien 120, die quer zur Längserstreckung des
Blisters B laufen, voneinander abgegrenzt. In dem längeren Abschnitt 122 befindet sich eine Sicke 123, deren Abstand
zur ihr nächsten Knicklinie 120 ebenso groß ist, wie der Abstand des freien, schmalen Randes des kürzeren Abschnitts
121 des Blisters B zu seiner ihm nächsten Knicklinie 120. Wenn der Blister B an den Knicklinien 120 eingefaltet ist, liegt
die freie Kante des kürzeren Abschnitts 121 des Blisters an der Sicke 123 an, die sich nach innen, d. h. in die gleiche
Richtung erstreckt, wie die Näpfchen 124. An das der Knicklinie 120 entgegengesetzte Ende des längeren Abschnitts
122 schließt sich eine Haltefahne 125 an, die in der zur Einfaltung des Blisters entgegengesetzte Richtung umzufalten
ist, d. h. auf die Au-βenseite des zum U gefalteten Blisters B.
[0019] Auf dem größten Teil ihrer Länge haben die Abschnitte 121 und 122 eine Breite, die dem lichten Innenraum
der Faltschachtel zwischen der Hohlwand 130 und dem gegenüberliegenden schmalen Rumpffeld 104 entspricht. Daran
anschließend in Richtung auf die beiden Knicklinien verbreitet sich der Blister B auf eine Breite, die dem lichten Abstand
zwischen den beiden schmalen Rumpffeldern 103 und 104 der Faltschachtel entspricht. An den schmaleren Abschnitten
haben die Abschnitte 121 und 122 vorstehende Nasen, die auf einer Seite jeweils sanft in die schmalere Abmessung
des Blisters B übergehen.
[0020] Vor dem Einschieben in die Faltschachtel wird der Blister B an den beiden Knicklinien 120 zum U gefaltet, die
Haltelasche 125 wird auf die entgegengesetzte Seite umgeschlagen, und mit dem Ende, an dem die Haltefahne 125
angebracht ist, voran wird der Blister in die Faltschachtel so eingeschoben, dass jene Kanten, wo die Nasen 126
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ausgebildet sind, der Hohlwand 130 benachbart liegen. Die Nasen 126 gleiten dann an der Hohlwand 130 entlang und
rasten in den Ausschnitt 112 ein.
[0021] An den beiden breiten Rumpffeldern 101 und 102 sind in dem Bereich, wo die Nasen 126 in dem Ausschnitt
112 verrastet sind, Druckmarkierungen 132 angebracht. Zum Öffnen der Faltschachtel ist diese an den Druckmarkie-
rungen 132 zusammenzudrücken. Dadurch knickt die Hohlwand 130, die eine leichte Durchbiegung in Richtung des
von ihr abgeteilten schmalen Hohlraums hat, an der Knicklinie K in den erwähnten, von ihr gegen die benachbarte
schmale Rumpfwand 103 begrenzten Raum ein, wodurch die Nasen 126 aus dem Ausschnitt 112 freikommen. Der
Blister B kann dann aus der Faltschachtel herausgezogen werden.
[0022] Fig. 3 zeigt einen Längsschnitt durch die Faltschachtel längs der Linie III - III von Fig. 4. Man erkennt den
Umriss der Faltschachtel aus ihren Rumpffeldern 101, 103 und 104 sowie den Klebelaschen 106, 108 und der Deckel-
klappe 111. Femer erkennt man das Kartonfeld 130, das eine Hohlwand ausbildet, mit seinem Ausschnitt 112. In der
Faltschachtel befindet sich der Blister B, von dem man den längeren Abschnitt 122 und die vorstehende Nase 126
erkennt, die sich in dem Ausschnitt 112 des Kartonfeldes 130 befindet, und den Steg 133, der die Faltschachtel an der
einen Schmalseite abschließt. Die Spalte zwischen dem Steg 133 und den Wänden der Faltschachtel sind in der Zeich-
nung zur besseren Erkennbarkeit übergroß dargestellt.
[0023] Im Querschnitt, den die Fig. 4 zeigt und in dem auf die Darstellung von Blisternäpfchen verzichtet ist, sieht
man den aus den beiden Abschnitten 121 und 122 sowie dem Steg 133 bestehenden Blister B in dem Zustand in der
Faltschachtel, in dem die an den Abschnitten 121 und 122 ausgebildeten Nasen 126 in dem Ausschnitt 112 des die
Hohlwand begrenzenden Kartonfeldes 130 verrastet sind. Ferner sieht man, dass das genannte Kartonfeld 130 eine
Durchbiegung in Richtung auf den Hohlraum der Hohlwand hat. Diese Durchbiegung, die durch die Knicklinie K hervor-
gerufen ist, stellt sicher, dass wenn man außen auf die Faltschachtel an den Markierungen 132 drückt, das Kartonfeld
130 in eine definierte Richtung, nämlich von den Nasen 126 weg, durchbiegt und die Nasen somit aus dem Ausschnitt
112 freigibt.
[0024] Ein Kleinkind ist nicht in der Lage, die Kombination der Bewegungen auszuführen, die notwendig sind, die
Faltschachtel zu öffnen, da die notwendigen Bewegungsabläufe in unterschiedliche Richtungen weisen. Die Faltschach-
tel ist daher kindersicher.
[0025] Das Herausziehen des Blisters aus der Faltschachtel gelingt nicht ganz, da die freie Kante der umgeschlagenen
Haltefahne 125 auf die Kartonkante der Haltelasche 116 aufläuft. In dieser Stellung befindet sich der freie Rand des
kürzeren Abschnitts 121 des Blisters B im Bereich des Endes der Faltschachtel, so dass der Blister auseinandergeklappt
werden kann, um ein Medikament aus ihm entnehmen zu können.
[0026] Es ist auch möglich, auf eine Verklebung der Verstärkungslasche 116 mit seinem angrenzenden Rumpffeld
102 zu verzichten. Die Haltefahne 125 am Blister B ist dann entsprechend zu verlängem, beim Herausziehen des Blisters
aus der Faltschachtel gleitet dann die Haltefahne 125 hinter die zurückfedemde Verstärkungslasche 116 und hält den
Blister ebenfalls sicher in der Faltschachtel.
[0027] Durch Hineinschieben des Blisters B in die Faltschachtel kann die im Blister verbliebene Medikamentenmenge
emeut kindersicher in der Faltschachtel aufbewahrt werden. Weil der Blister nicht von der Faltschachtel getrennt werden
kann, stellt die Verpackung insgesamt eine Primärverpackung dar und erfüllt die Vorschriften der Kindersicherheit, ohne
dass hierzu der Blister B kindersicher sein muss.

Patentansprüche

1. Verpackung aus einer quaderförmigen Faltschachtel aus Karton und wenigstens einer darin angeordneten, strei-
fenförmigen Blisterverpackung (B), die an einer der kurzen Schmalseiten der Faltschachtel aus dieser herausziehbar
ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Faltschachtel kindersicher wiederverschließbar ausgebildet ist und dass
die Faltschachtel und die Blisterverpackung (B) zusammenwirkende Mittel (112, 126) aufweisen, die so eingerichtet
sind, dass ein vollständiges Entnehmen der Blisterverpackung (B) aus der Faltschachtel verhindert ist.

2. Verpackung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass eine der Längswände der Faltschachtel wenigstens
bereichsweise als Hohlwand ausgebildet ist, deren den Innenraum der Hohlwand gegen den übrigen Innenraum
der Faltschachtel abtrennendes Kartonfeld (130) mit einem Ausschnitt (122) versehen ist, in dem eine an einem
Längsrand des Blisters (B) ausgebildete Rastnase (126) verrastet ist, und das genannte Kartonfeld (130) eine gegen
den Hohlraum gerichtete geringe Ausbauchung aufweist.

3. Verpackung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass an der Blisterverpackung (B) eine umge-
bogene Haltezunge (125) ausgebildet ist und die Faltschachtel in ihrem Innenraum eine Sperreinrichtung (116)
aufweist, die den Bewegungsweg der Zunge (125) beim Entnehmen der Blisterverpackung (B) aus der Faltschachtel
begrenzt.
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4. Verpackung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Blisterverpackung
(B) aus zwei ungleich langen Streifen (121, 122) besteht, die an zwei im Abstand zueinander parallel und quer zur
Längserstreckung der Verpackung verlaufenden Knicklinien (120) und einem zwischen diesen Knicklinien verlau-
fenden Steg (133) integral miteinander verbunden sind, dass der Steg (133) solche Abmessungen aufweist, dass
er den freien Querschnitt des Faltschachtelinnenraums ausfüllt, und der kürzere Streifen (121) eine solche Länge
hat, dass im weitest möglichen Entnahmezustand der Blisterverpackung (B) dieser Streifen (121) frei aufklappbar ist.

5. Verpackung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass an dem längeren Streifen (122) der Blisterverpak-
kung (B) ein gegen den kürzeren Streifen (121) vorstehender Vorsprung (123) ausgebildet ist, an dem die freie
Randkante des kürzeren Streifens (121) anliegt.

6. Verpackung nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Faltschachtel im Bereich, wo der Steg
(133) der Blisterverpackung (B) die eine der kürzeren Schmalseiten der Verpackung bildet, an wenigstens einer
der Rumpfwände (101, 102) mit einem Fingerdurchbruch (119) zum Ergreifen der Blisterverpackung (B) versehen ist.
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